
keiten und Kenntnissen in der Lage war, sich mit diesen 
Bestimmungen vertraut zu machen und ihren Inhalt an die 
Werktätigen zu vermitteln.
Entgegen den vom Kreisgericht getroffenen, dem tatsäch
lichen Geschehen entsprechenden Feststellungen ist es 
fehlerhaft davon ausgegangen, daß diese Rechtspflicht
verletzung auch ursächlich für. den Tod des Werktätigen B. 
war. Nach diesen Feststellungen hätte der tödlich Ver
unglückte die bei der Durchführung der Arbeiten an der 
Halde bestehenden Erfahrungen, Erkenntnisse und Hand
griffe einschließlich der zur Sicherheit der Werktätigen 
getroffenen Vorkehrungen (Arbeit mit einer Stange bzw. 
einer besonders befestigten Leiter, Anwesenheit mehrerer 
Arbeiter) gekannt, sie beachten und dadurch den Unfall 
vermeiden können. Damit ist aber die Kausalität zwischen 
der festgestellten Pflichtverletzung des Angeklagten auf 
dem Gebiet des Gesundheits- und Arbeitsschutzes und dem 
Tod des Werktätigen nicht gegeben.
Diese Kausalität zwischen der Pflichtverletzung des An
geklagten als Leiter eines Betriebsteils und dem tödlichen 
Unfall stellt die Voraussetzung für eine Verurteilung nach 
§ 193 Abs. 2 StGB dar. Sie läßt sich deshalb auch nicht 
daraus ableiten, daß — wie es das Kreisgericht u. a. aus
führt — der Angeklagte keine Arbeitsschutzinstruktion für 
die unmittelbare Durchführung der Arbeit an der Kohlen
halde erlassen hat. Der Erlaß einer solchen betrieblichen 
Festlegung gehört gemäß § 16 ASchVO grundsätzlich in die 
Verantwortung des Betriebsleiters, nicht aber eines Be
triebsteilleiters (vgl. OG, Urteil vom 17. Mai 1972 — 2 Zst 
14/72 - NJ 1972 S. 520).
Dem Kassationsantrag ist zuzustimmen, daß auch die Vor
aussetzungen für eine Straftat nach § 193 Abs. 1 StGB nicht 
gegeben sind. Sie setzt — wie bereits dargelegt wurde — 
voraus, daß der Arbeitsschutzverantwortliche vorsätzlich 
oder fahrlässig in seinem Verantwortungsbereich ihm ob
liegende gesetzliche oder berufliche Pflichten verletzt und 
dadurch fahrlässig eine unmittelbare Gefahr für das Leben 
oder eine erhebliche unmittelbare Gefahr für die Gesund
heit verursacht oder zuläßt. Soweit es das Nichtvertraut
machen mit den in der ABAO 17 /2 enthaltenen allgemei
nen Bestimmungen für Transport und Lagerung anbe
trifft, liegt seitens des Angeklagten fraglos — wie bereits 
begründet — eine Pflichtverletzung vor. Sie verursachte 
jedoch im konkreten Fall nicht die von § 193 Abs. 1 StGB 
geforderte Gefahrensituation, wie die Feststellungen des 
Kreisgerichts selbst ergeben haben. So war es richtiger
weise bei den an der Kohlenhalde tätigen Werktätigen 
ständige Arbeitsmethode, den notwendigen Abstand beim 
Einschütten in den Bunker mittels Förderbandes zu wah
ren, bestimmte Hilfsmittel zu verwenden und diese ge
fährliche Arbeit nie allein auszuführen. Die Werktätigen 
wußten somit trotz der Rechtspflichtverletzungen des An
geklagten, wie sie sich an ihrem Arbeitsplatz zu verhalten 
hatten, um Gefahrensituationen zu vermeiden. Der An
geklagte konnte somit davon ausgehen, daß sich die dort 
Beschäftigten ordnungsgemäß verhalten werden. Seine 
Rechtspflichtverletzung, d. h. das Nichtvertrautmachen mit 
der genannten Arbeitsschutzbestimmung, verursachte 
unter den gegebenen Umständen nicht die vom Tatbestand 
des § 193 Abs. 1 StGB geforderte Gefahr.
Ohne die in der Leitungstätigkeit im Verlaufe des Ver
fahrens aufgedeckten Mängel zu übersehen, muß im Hin
blick auf die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Ange
klagten festgestellt werden, daß sich die Anklage nicht als 
begründet erwiesen hat. Der Angeklagte war gemäß 
§ 244 StPO freizusprechen. §§

§§ 39 Abs. 2, 200 StGB.
Zur Anwendung einer Freiheitsstrafe bei Verkehrsgefähr- . 
dung durch Trunkenheit, wenn der Täter ein besonders 
disziplinloses und rücksichtsloses Verhalten gezeigt hat.
KrG Suhl, Urteil vom 21. Juni 1976 - 2 S 120/76.

Der 20jährige Angeklagte verbüßte bis Januar 1974 eine 
Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten wegen 
mehrfachen teilweise versuchten Diebstahls zum Nachteil 
persönlichen Eigentums. Nach seiner Strafentlassung war 
er in der ZBO W. als Maurer tätig, zeigte aber keine gute 
Einstellung zur Arbeit und mißachtete Hinweise und Rat
schläge seines Arbeitskollektivs.
Im März 1974 erwarb er die Fahrerlaubnis Klasse I, die ihm 
bereits im Juli 1975, verbunden mit einer Ordnungsstrafe 
von 300 M, wegen Fahrens unter Alkoholeinfluß von der 
Deutschen Volkspolizei zeitweilig entzogen wurde. Im Sep
tember 1975 fuhr der Angeklagte erneut mit dem Motorrad 
unter Alkoholeinfluß und ohne Fahrerlaubnis. Daraufhin 
wurde der Entzug der Fahrerlaubnis bis November 1976 
verlängert und eine Ordnungsstrafe von 300 M ausgespro
chen. Einen Monat später fuhr der Angeklagte erneut ohne 
Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluß mit dem Motor
rad. Er hatte sich daraufhin vor der Konfliktkommission 
des Betriebes zu verantworten.
Am 16. April 1976 fuhr der Angeklagte mit seinem Motor
rad gegen 15 Uhr zu einer Waldhütte und trank dort etwa 
bis gegen 18 Uhr drei Flaschen Bier. Danach fuhr er nach 
Hause und ging zu einer Tanzveranstaltung nach M. 
Hier trank er bis gegen 1 Uhr etwa 10 halbe Liter Bier 
und 5 doppelte Gläser Schnaps. Am folgenden Tag fuhr 
der Angeklagte gegen 7 Uhr mit seinem Motorrad nach S. 
Außerhalb der Ortschaften fuhr er mit einer Geschwin
digkeit von etwa 100 km/h und in den Ortschaften mit 
etwa 70 km/h. Auf der gesamten Fahrstrecke herrschte 
Gegen- und Überholverkehr und befanden sich auch Fuß
gänger. In S. fuhr der Angeklagte mit einer Geschwindig
keit von 70 km/h und überholte einen Pkw Trabant. Weiter 
vom fuhr der Bürger W. mit einem Motorrad, betätigte das 
rechte Blinklicht und wechselte dann auf die rechte Fahr
spur. Der Angeklagte hat sich nicht auf das Verhalten des 
vor ihm fahrenden Kraftfahrers orientiert und fuhr so 
dicht an den Bürger W. heran, daß dieser mit seinem 
Motorrad stürzte. Der Angeklagte setzte seine Fahrt fort, 
ohne sich um W. zu kümmern. Er wurde später von An
gehörigen der Deutschen Volkspolizei gestellt.
Durch den Sturz entstand am Motorrad und an der Beklei
dung des Bürgers W. ein Schaden in Höhe von 530 M. Bei 
dem Angeklagten wurde kurz nach diesem Zusammenstoß 
ein Blutalkoholwert von 2,2 Promille festgestellt.
Aus den G r ü n d e n :
Mit der im Sachverhalt geschilderten Handlung hat sich 
der Angeklagte eines Vergehens der Verkehrsgefährdung 
durch Trunkenheit gemäß § 200 Abs. 1 StGB schuldig ge
macht. Er hat im Straßenverkehr ein Fahrzeug geführt, 
obwohl er wußte, daß seine Fahrtüchtigkeit infolge des 
vorangegangenen Genusses von alkoholischen Getränken 
erheblich beeinträchtigt war.
Auf Grand des festgestellten Blutalkoholwertes von 
2,2 Promille steht fest, daß es sich bei dem Angeklagten 
um eine erhebliche Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit 
handelte. Die allgemeine Gefahr für Leben und Gesund
heit anderer Bürger ergibt sich daraus, daß sich im Fahr
bereich des Angeklagten mehrere Fußgänger und Fahr
zeuge befanden. Insbesondere hat er den Bürger W. mit 
seiner Verhaltensweise unmittelbar gefährdet Dem An
geklagten war bekannt, daß gemäß § 5 Abs. 1 StVO ein 
Fahrzeugführer bei Antritt und während der Fahrt nicht 
unter Einwirkung von Alkohol stehen darf. Diese Pflicht 
verletzte er bewußt. Dabei hat er auch vorausgesehen, daß 
er mit diesem Verhalten eine allgemeine Gefahr für Le
ben und Gesundheit anderer Menschen herbeiführt, und 
handelte deshalb fahrlässig gemäß § 7 StGB.
Die Strafkammer verurteilt den Angeklagten wegen dieser 
Handlung entsprechend dem Antrag des Staatsanwalts zu 
einer Freiheitsstrafe von acht Monaten. Außerdem wird 
dem Angeklagten gemäß § 54 Abs. 1 StGB für die Dauer 
von drei Jahren die Fahrerlaubnis entzogen. Die Straf
kammer geht bei ihrer Entscheidung davon aus, daß der 
Angeklagte aus den ihm gegebenen Hinweisen und den 
erzieherischen Maßnahmen keine Lehren gezogen hat. We
der auf die ihm erteilten Ordnungsstrafen der Deutschen 
Volkspolizei noch auf die Maßnahmen der Konfliktkom
mission hat er reagiert. Damit hat er gezeigt, daß er nicht

59


